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Aus dem Miiifäramfsblatf

Im «Militäramtsblatt» Nr. 3/1955 sind u. a. folgende Verfügungen enthalten:

— Verfügung des EVID betreffend Erfüllung der Instruktionsdienstpflicht durch Wehrmänner, wel-
chen der Führerausweis für Motorfahrzeuge entzogen wurde.

— Verfügung des EMD betreffend is'nfsc/uüftgung für Mdddrstrafgefangene und MÜrtärarrestanten:
«Die vom Bund den Kantonen für den Vollzug militärgerichtlich ausgesprochener Freiheits-
strafen zu bezahlende Entschädigung für Verpflegung, Unterkunft, Betreuung usw. des Ver-
urteilten beträgt pro Mann und Tag Fr. 2.80. Die gleiche Entschädigung wird für disziplinarisch
ausgesprochene Arreststrafen ausgerichtet.» *

Die Verfügung ist am 1. Juli 1955 in Kraft getreten.

— Verfügung des EMD betreffend die Kommission für die sanitarische Beurteilung der Wehr-
Pflichtigen.

— Verfügung des EMD über die Ha/ttmg eon Rafionsp/erdcn.

— Verfügung des EMD betreffend die miZitärisc/ie Benützung der Strassen und Wege bei Kreuz-

Zingen:

Für Dienstleistungen im Räume Kreuzlingen-Oberhofen-Alterswilen-Engwilen-Wäldi-Ermatin-
gen-Kreuzlingen ist unbedingt diese Vorschrift zu konsultieren.
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